
Anfrage der CDU-Fraktion: 
 
Der Netzbetreiber Amprion ist angeblich auf der Suche nach Flächen zur Erstellung eines 
Phasenschiebers. 
Welche Flächen kommen aus Sicht der Verwaltung überhaupt im Stadtbezirk Brackwede für die 
Vorhaben der Fa. Amprion in Frage? 
 
Zusatzfrage 1: 
Bestehen bereits konkrete Anfragen seitens Amprion an die Stadt Bielefeld? 
 
Zusatzfrage 2: 
Wie und wann wird die Bezirksvertretung Brackwede in das Verfahren einbezogen 
beziehungsweise über die folgenden Schritte informiert. 
 
Stellungnahme des Bauamtes in Absprache mit dem Umweltamt: 
 
Derzeit sucht die Amprion GmbH nach einem geeigneten Standort für die Errichtung und den 
Betrieb eines “Phasenschiebers Ostwestfalen“ für das Leitungsbauvorhaben Gütersloh - 
Wehrendorf (Energieleitungsausbaugesetz Vorhaben 16). Die Inbetriebnahme ist für 2028 
vorgesehen. Für die Anlage wird eine Fläche von rund neun Hektar benötigt. 
 
Da die Anlage an die bestehende Höchstspannungsleitung zwischen Gütersloh und Hesseln 
angebunden werden muss, wird ein geeigneter Standort möglichst nah an der Leitungstrasse 
gesucht. Dafür konnten drei sogenannte Suchräume identifiziert werden, in denen die Amprion 
GmbH die Suche nun konkretisiert. 
 
Um die Planungen für das Projekt präzisieren zu können, werden im Vorfeld durch die Amprion 
GmbH innerhalb der Suchräume Kartierungsarbeiten durchgeführt. Die Kartierungen dienen der 
Amprion GmbH dazu, Aufschluss über relevante umwelt- und artenschutzrechtliche Aspekte zu 
erhalten. 
 
Ein Suchraum befindet sich dabei teilweise auf dem Gebiet der Stadt Bielefeld. 
 
In ein eventuelles Genehmigungs- oder Zulassungsverfahren würde die Amprion GmbH die 
betroffenen Gemeinden eng einbeziehen. 
 



 



Zu Zusatzfrage 1: 
Aktuell liegt der Verwaltung kein Genehmigungsantrag oder eine Beteiligung in einem 
Zulassungsverfahren vor. 
 
Zu Zusatzfrage 2: 
Sofern die Amprion GmbH das Gebiet der Stadt Bielefeld als Vorhabenstandort aussuchen sollte, 
wird die zuständige Verwaltung im Rahmen des dann erforderlichen Zulassungsverfahrens die 
zuständigen Gremien über das Vorhaben rechtzeitig informieren. 


